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Zitat von Herr Rau

Bayern, Gymnasium: Ab der Zeugnisübergabe (=offizielle Verabschiedung der
Abituritenten) zählen die durch die wegfallenden Kurse gehaltenen Stunden als
Minusstunden, so dass, wenn man zusätzliche Stunden hält, man erst mal nicht so
leicht Mehrarbeit in Rechnung stellen kann. Alles andere bleibt den Schulen überlassen
- theoretisch kann man ja jedem immer ein paar zusätzliche Stunden zuweisen; gute
Schulleitungen werden vor der Zeugnisangabe erst mal die heranziehen, die weniger
belastet sind, je nachdem, wie die Situation halt so aussieht.

Stimmt. Das zugehörige KMS (dass erst nach Zeugnisübergabe Minusstunden zu berechnen
sind) ist aber den Vertretungsplanern bei uns (die häufiger mal wechseln) immer wieder "nicht
bekannt", so dass der Personalrat regelmäßig daran erinnern muss.
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